
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 
 
1. Die Ausbildung erfolgt im Rahmen der kraftfahrrechtlichen Vorschriften des Lehrplanes des 
Fachverbandes der Fahrschulen sowie des Ausbildungsprogrammes der Fahrschule. Die für die Behörden 
notwendigen Dokumente und Unterlagen sind binnen 1 Woche nach Auftragserteilung vom Führerscheinwerber 
der Fahrschule vorzulegen, nämlich  
• 1 Passfoto (für behördliche Zwecke) 
• Meldezettel 
• Passkopie 
• ärztliches Attest (für Führerscheinwerber) 
• allenfalls Kopie eines bereits vorhandenen Führscheines 
• Nachweis über lebensrettende Sofortmaßnahmen (Erste-Hilfe-Kurs) 
 

2. Das Ausbildungsentgelt wird erst 1 Woche vor dem Prüfungstermin in Rechnung gestellt werden, da 
allenfalls auch zusätzliche Leistungen hiervon umfasst sein können. Der Führerscheinwerber verpflichtet 
jedenfalls schrittweise Vorauszahlungen (Akonti) auf diese Endrechnung zu leisten wie folgt: 
€ 400,00  vor Ausbildungsbeginn (z.B. 1. Einheit Theorie etc.) 
€ 300,00  vor der 6. Einheit Praxis („Fahrstunde“), spät. 4 Monate nach Ausbildungsbeginn 
€ Rest  spät. 1 Woche vor dem Prüfungstermin/spät. 8 Monate nach Ausbildungsbeginn (bei  L17 

spätestens nach 12 Monaten) 
Mangels Leistung der vorgenannten Vorauszahlungen ist eine Fortsetzung der Teilnahme an der Ausbildung 
nicht zulässig, mangels vollständiger Zahlung wie vorgenannt ist kein Prüfungsantritt möglich. Sämtliche 
Leistungen sind binnen 1,5 Jahren ab Auftragserteilung zu konsumieren. 
 

3. Das Ausbildungsentgelt umfasst die gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichtseinheiten (á 50 min.) und 
Leistungen. Zusätzliche Leistungen wie beispielsweise zusätzliche Fahrstunden werden mit deren Buchung zur 
Zahlung fällig. Für Fahrstunden nach 20 Uhr wird ein Aufpreis von € 20,00 fällig (mit Ausnahme einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Nachtfahreinheit). 
 

4. Die Nicht-Teilnahme an vereinbarten Unterrichtseinheiten ist bis spätestens 2 Werktage zuvor 
bekanntzugeben, andernfalls müssen diese verrechnet werden. 
 

5. Der Führerscheinwerber wird nach einvernehmlicher Absprache zur Prüfung angemeldet, sofern die 
Fahrschule davon ausgehen kann, dass die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung gegeben sind. Bei Nichtantritt bzw. nicht rechtzeitiger Abmeldung (spät. 2 Werktage vor der Prüfung) 
zu einem angemeldeten Prüfungstermin wird ein Umkostenbeitrag von € 50,00 verrechnet. 
 

6. Der Führerscheinwerber gibt an die geistigen und körperlichen Fähigkeiten zur Teilnahme an der 
gegenständlichen Ausbildung zu erfüllen. Er wird sich selbst mit der Behörde in Verbindung setzen, die ärztliche 
Untersuchung binnen 1 Woche nach Anmeldung vornehmen lassen und der Fahrschule das Ergebnis 
nachweisen. 
 

7. Der durch den vorliegenden Auftrag und dessen Annahme zustande kommende Vertrag kann nur in 
Ausnahmefällen und mit schriftlicher Zustimmung der Fahrschule aufgelöst werden. Es besteht kein Anspruch 
auf Rückzahlung jedweden Ausbildungsentgeltes. 
 

8. Alle Preise enthalten (sofern nicht anders angegeben) 20 % USt. Für sämtliche Streitigkeiten 
vereinbaren die Vertragsteile die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Innsbruck. 


